
0.110.037.48 

Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 
Jahrgang 2013 Nr. 155 ausgegeben am 25. März 2013 

 

Kundmachung 
vom 20. März 2013 

des Beschlusses Nr. 168/2012 
des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses: 28. September 2012 
Inkrafttreten für das Fürstentum Liechtenstein: 1. Mai 2013 

Aufgrund von Art. 3 Bst. k des Kundmachungsgesetzes vom 17. April 
1985, LGBl. 1985 Nr. 41, in der Fassung des Gesetzes vom 22. März 1995, 
LGBl. 1995 Nr. 101, macht die Regierung im Anhang den Beschluss 
Nr. 168/2012 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses kund. 

Der vollständige Wortlaut der EWR-Rechtsvorschriften, auf die im 
Beschluss Nr. 168/2012 Bezug genommen wird, wird in der EWR-Rechts-
sammlung kundgemacht. Die EWR-Rechtssammlung steht in der Regie-
rungskanzlei zu Amtsstunden sowie in der Landesbibliothek zur Ein-
sichtnahme zur Verfügung. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Dr. Aurelia Frick-Muggli 
Regierungsrätin 
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Anhang 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 168/2012 

vom 28. September 2012 

zur Änderung des Anhangs IX 
(Finanzdienstleistungen) des  

EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) Nr. 583/2010 der Kommission vom 1. Juli 2010 

zur Durchführung der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates im Hinblick auf die wesentlichen Informatio-
nen für den Anleger und die Bedingungen, die einzuhalten sind, wenn 
die wesentlichen Informationen für den Anleger oder der Prospekt 
auf einem anderen dauerhaften Datenträger als Papier oder auf einer 
Website zur Verfügung gestellt werden,1 ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen. 

2. Die Verordnung (EU) Nr. 584/2010 der Kommission vom 1. Juli 2010 
zur Durchführung der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates im Hinblick auf Form und Inhalt des Stan-
dardmodells für das Anzeigeschreiben und die OGAW-Bescheinigung, 
die Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel durch die zu-
ständigen Behörden für die Anzeige und die Verfahren für Überprü-
fungen vor Ort und Ermittlungen sowie für den Informationsaus-
tausch zwischen zuständigen Behörden2 ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen. 

 
1 ABl. L 176 vom 10.7.2010, S. 1. 
2 ABl. L 176 vom 10.7.2010, S. 16. 
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3. Die Richtlinie 2010/43/EU der Kommission vom 1. Juli 2010 zur 
Durchführung der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates im Hinblick auf organisatorische Anforderun-
gen, Interessenkonflikte, Wohlverhalten, Risikomanagement und den 
Inhalt der Vereinbarung zwischen Verwahrstelle und Verwaltungsge-
sellschaft1 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

4. Die Richtlinie 2010/44/EU der Kommission vom 1. Juli 2010 zur 
Durchführung der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates in Bezug auf Bestimmungen über Fondsver-
schmelzungen, Master-Feeder-Strukturen und das Anzeigeverfahren2, 
berichtigt in ABl. L 179 vom 14.7.2010, S. 16, ist in das EWR-Ab-
kommen aufzunehmen. 

5. Anhang IX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang IX des EWR-Abkommens werden nach Nummer 30b 
(Richtlinie 2007/16/EG der Kommission) folgende Nummern angefügt: 
"30c. 32010 R 0583: Verordnung (EU) Nr. 583/2010 der Kommission 

vom 1. Juli 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2009/65/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die we-
sentlichen Informationen für den Anleger und die Bedingungen, 
die einzuhalten sind, wenn die wesentlichen Informationen für 
den Anleger oder der Prospekt auf einem anderen dauerhaften 
Datenträger als Papier oder auf einer Website zur Verfügung ge-
stellt werden (ABl. L 176 vom 10.7.2010, S. 1), 

30d. 32010 R 0584: Verordnung (EU) Nr. 584/2010 der Kommission 
vom 1. Juli 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2009/65/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Form 
und Inhalt des Standardmodells für das Anzeigeschreiben und die 
OGAW-Bescheinigung, die Nutzung elektronischer Kommuni-
kationsmittel durch die zuständigen Behörden für die Anzeige 
und die Verfahren für Überprüfungen vor Ort und Ermittlungen 
sowie für den Informationsaustausch zwischen zuständigen Be-
hörden (ABl. L 176 vom 10.7.2010, S. 16), 

 
1 ABl. L 176 vom 10.7.2010, S. 42. 
2 ABl. L 176 vom 10.7.2010, S. 28. 
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30e. 32010 L 0043: Richtlinie 2010/43/EU der Kommission vom 1. Juli 
2010 zur Durchführung der Richtlinie 2009/65/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates im Hinblick auf organisatorische 
Anforderungen, Interessenkonflikte, Wohlverhalten, Risikomana-
gement und den Inhalt der Vereinbarung zwischen Verwahrstelle 
und Verwaltungsgesellschaft (ABl. L 176 vom 10.7.2010, S. 42), 

30f. 32010 L 0044: Richtlinie 2010/44/EU der Kommission vom 1. Juli 
2010 zur Durchführung der Richtlinie 2009/65/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates in Bezug auf Bestimmungen über 
Fondsverschmelzungen, Master-Feeder-Strukturen und das An-
zeigeverfahren (ABl. L 176 vom 10.7.2010, S. 28), berichtigt in 
ABl. L 179 vom 14.7.2010, S. 16)." 

Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnungen (EU) Nr. 583/2010 und (EU) Nr. 
584/2010 sowie der Richtlinien 2010/43/EU und 2010/44/EU (in ihrer in 
ABl. L 179 vom 14.7.2010, S. 16 berichtigten Fassung) in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Euro-
päischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 29. September 2012 in Kraft, sofern dem 
Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 
des EWR-Abkommens vorliegen.1 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 28. September 2012. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Das Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde mitgeteilt. 
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